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NEWS


„Cold Calling“ und dessen 
rechtliche Folgen 
oder wie das Gesetz unerwünschte Werbeanrufe verhindern möchte

1. Zum Thema

Als Karl Grubers Mobiltelefon läutet und er abhebt, meldet sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme, die ihn animieren möchte, bei einer Lottotipp-Gemeinschaft mitzuspielen. Ihm wird erklärt, dass er bei einer Teilnahme an der Gemeinschaft eine viel größere Chance auf einen „Sechser“ habe als allein, da viele Personen bereits mitspielten. Nach längerem Zögern und intensivem Einreden durch den Gesprächspartner stimmt er zu und beteiligt sich mit € 100,– wöchentlich an der Lottotipp-Gemeinschaft.

Als er sich nach Beendigung des Anrufs die Sache nochmals überlegt, erkennt er, dass er sich diesen Betrag eigentlich nicht leisten kann. Er möchte sofort zurückrufen, um seine Zusage zurückzunehmen. Als er die empfangenen Anrufe überprüft, sieht er, dass die Nummer unterdrückt wurde. Karl Gruber fragt sich, was er jetzt tun kann und ob er seine Zusage einhalten muss.
2. Telekommunikationsgesetz
Das Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG) verbietet bereits in der Stammfassung des § 107 Abs. 1 das Anrufen von Personen zu Werbezwecken ohne deren vorherige Einwilligung. Mit BGBl. I Nr. 23/2011 wurde ein neuer Abs. 1a eingefügt, der bei Telefonanrufen zu Werbezwecken auch das Unterdrücken oder Verfälschen der Rufnummernanzeige durch den Anrufer verbietet. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen kann gem. § 109 Abs. 3 Z. 19a mit einer Geldstrafe bis zu € 37.000,– bestraft werden. Durch das Verbot des Unterdrückens der Telefonnummer soll die Erstattung der Anzeige sowie die Bestrafung erleichtert und in weiterer Folge unseriöse Unternehmen von unerwünschten Werbeanrufen abgehalten werden.

Zuständig für die Bestrafung sind die Fernmeldebüros. Dies sind nachgeordnete Dienststellen der Obersten Fernmeldebehörde, welche im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) angesiedelt ist.
3. Konsumentenschutzgesetz
Korrespondierend zu den Bestimmungen des TKG bestimmt § 5c Abs. 3 Konsumenten​schutzgesetz (KSchG), dass bei Ferngesprächen mit Verbrauchern der Name oder die Firma des Unternehmers und der geschäftliche Zweck des Gesprächs zu dessen Beginn klar und verständlich offenzulegen sind. 

Weiters sieht das KSchG vor, dass der Unternehmer der Konsumentin/dem Konsumenten bei Fernabsatzverträgen bestimmte Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung geben muss: 

1. Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift des Unternehmers 

2. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung

3. Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern

4. allfällige Lieferkosten

5. Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung

6. Bestehen eines Rücktrittsrechts, ausgenommen, das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen (s. unten)

7. Kosten für den Einsatz des Fernkommunikationsmittels, sofern sie nicht nach dem Grundtarif berechnet werden

8. Gültigkeitsdauer des Angebots oder des Preises

9. Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat

10. Informationen über die Bedingungen und die Einzelheiten der Ausübung des Rücktrittsrechts 

11. Informationen über den Kundendienst und die geltenden Garantiebedingungen

12. bei unbestimmter oder mehr als einjähriger Vertragsdauer die Kündigungsbedingungen

Verbraucher/innen haben bei Fernabsatzverträgen ein Rücktrittsrecht. Dieses beträgt 7 Werktage ab Eingang der Ware beim Verbraucher. Bei Dienstleistungsverträgen beginnt die Frist mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts verlängert sich auf bis zu 3 Monate, wenn der Unternehmer seinen Informationspflichten nicht nachkommt. Zur Ausübung des Rücktrittsrechts muss die Erklärung innerhalb der Frist abgesandt werden.

In folgenden Fällen hat die Verbraucherin/der Verbraucher kein Rücktrittsrecht:

1. Dienstleistungen, mit deren Ausführung der Verbraucherin/dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen ab Vertragsabschluss begonnen wird

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der Sätze auf den Finanzmärkten, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, abhängt

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde

4. Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Sachen von der Verbraucherin/vom Verbraucher entsiegelt worden sind

5. Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen über periodische Druckschriften 

6. Wett- und Lotterie-Dienstleistungen

7. Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen 

Im Zusammenhang mit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes wurde auch das Konsumentenschutzgesetz mit BGBl. I Nr. 22/2011 novelliert. Das Konsumenten​schutzrechts-Änderungsgesetz 2011 bringt folgende Neuerungen:

1. Die Rücktrittsrechte von Konsumentinnen/Konsumenten bei Werbeanrufen, die ohne vorherige Zustimmung der/des Angerufenen erfolgt sind, wurden erweitert. Nunmehr haben Verbraucher/innen bei derartigen Anrufen auch ein Rücktrittsrecht bei 

a)
Dienstleistungen, mit deren Ausführung der Verbraucherin/dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen ab Vertrags​abschluss begonnen wird,
b)
Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten mit Ausnahme von Verträgen über periodische Druckschriften,
c)
Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen.
2. Verträge mit Gewinnzusagen oder Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, die während eines Werbeanrufes abgeschlossen werden, der ohne vorherige Zustimmung der/des Angerufenen erfolgt ist (unzulässiger Anruf gem. § 107 Abs. 1 TKG 2003), sind nichtig. 
Auf die Ungültigkeit des Vertrags kann sich nur die Verbraucherin/der Verbraucher berufen, nicht das anrufende Unternehmen. Für Leistungen, die der Unternehmer trotz der Nichtigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder ein Entgelt noch eine Wertminderung verlangen. Die Verbraucherin/Der Verbraucher kann alle Zahlungen und Leistungen, die vom Unternehmer entgegen dieser Bestimmung angenommen wurden, zurückfordern.

Hat eine Verbraucherin/ein Verbraucher eine Ware geliefert bekommen und benützt diese, dann hat sie bzw. er dem liefernden Unternehmer dafür ein Nutzungsentgelt zu bezahlen. Öffnet sie bzw. er jedoch lediglich die Verpackung und probiert die Ware aus, wie sie bzw. er es auch in ähnlicher Weise in einem Geschäft machen würde, steht dem Unternehmer lt. OGH kein Nutzungsentgelt zu. Ein Nutzungsentgelt für Verträge mit Gewinnzusagen oder Wett- und Lotteriedienstleistungen bei unerwünschten Werbe​anrufen wird durch die Gesetzesnovelle ausdrücklich ausgeschlossen.

4. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Unerbetene Werbeanrufe, die gem. § 107 Abs. 1 TKG 2003 verboten sind, werden von der Judikatur als unlautere bzw. aggressive Geschäftspraktik qualifiziert. Der/Die Anrufende kann daher auf Unterlassung sowie Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

Rechtsdurchsetzung

Wird Karl Gruber im Eingangsbeispiel von einem österreichischen Unternehmen angerufen, ist klar, dass österreichische Gerichte für die Rechtsdurchsetzung zuständig sind. 
Doch welches Gericht ist zuständig, wenn das Unternehmen seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU hat? Diese Frage beantwortet Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO). Nach Art. 16 können Verbraucher/innen Klagen in Verbrauchersachen gegen den anderen Vertragspartner entweder vor den Gerichten des Mitgliedstaats erheben, in dessen Hoheitsgebiet dieser Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Die Klage des Unternehmers gegen den Verbraucher kann nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Diese Zuständigkeitsregel gilt gem. Art. 15, 

a)
wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt,

b)
wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt ist, oder

c)
in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgendeinem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

Es ist daher erforderlich, dass das Unternehmen seine Tätigkeit auf Österreich ausrichtet. Wie der Begriff „ausrichten“ auszulegen ist, hat der EuGH vor Kurzem im Zusammenhang mit Websites geklärt. Danach reicht die Abrufbarkeit einer Website nicht aus, sondern das Unternehmen muss seinen Willen zum Ausdruck bringen, mit Verbraucherinnen/Verbrauchern aus einem bestimmten Staat Geschäfte abschließen zu wollen, z. B. durch Anfahrtsplan, internationale Vorwahl, Top-Level-Domain eines anderen Staates als jenes Staates, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, oder durch ausdrücklichen Hinweis, dass in bestimmte Länder geliefert wird.

In unserem Beispiel hat das Unternehmen eindeutig seine Tätigkeit auf Österreich ausgerichtet, weshalb Karl Gruber auch in Österreich klagen könnte. Der Unternehmer hingegen kann nur in Österreich klagen.
5. Aufgabenstellung
Kennzeichnen Sie, ob folgende Aussagen richtig oder falsch sind, und korrigieren Sie falsche Aussagen.
	
	richtig
	falsch
	Korrektur

	Rufnummern dürfen nie unterdrückt werden.
	
	
	

	Werden Rufnummern unerlaubt unterdrückt, kann man von der Post bestraft werden.
	
	
	

	Bei Werbeanrufen muss der/die Anrufer/in zu Beginn offenlegen, dass es sich um einen Werbeanruf handelt.
	
	
	

	Auch wenn ein Werbeanruf ohne Zustimmung einer Konsumentin/eines Konsumenten erfolgt, besteht kein Rücktrittsrecht, wenn ein Zeitungsabonnement bestellt wird.
	
	
	

	Wenn eine Konsumentin/ein Konsument ohne Zustimmung angerufen wird und einen Vertrag über die Teilnahme an einem Wettspiel abschließt, kommt kein Vertrag zustande.
	
	
	

	Werbeanrufe bei Konsumentinnen/ Konsumenten ohne deren Zustimmung verstoßen gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
	
	
	


6. Schulbuchbezug
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Demokratie leben – Recht einfach (inkl. SbX)
SB-Nr.: 135638
MANZ Verlag Schulbuch, 2009
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Mitgestalten! (inkl. SbX)
SB-Nr.: 145399
MANZ Verlag Schulbuch, 2010
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Wirtschaft und Recht 1 (inkl. SbX)
SB-Nr.: 2826
MANZ Verlag Schulbuch, 2010
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Wirtschaftsrecht (inkl. SbX)
SB-Nr.: 140655
MANZ Verlag Schulbuch, 2009
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